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Stuttgart im Mai 2017 

Liebe Kolleginnen und Kollegen ! 
 

Ausgleichsbetrag für nicht gewährte Freie Heilfürsorge  
- Gespräch mit dem Städtetag in Planung 

 
Die Landesfachgruppe hat den Städtetag Baden-Württemberg angeschrieben und um ein 
Gespräch zum o.g. Thema gebeten. Nachdem das Verwaltungsgericht in Mannheim im letzten 
Jahr gefordert hat, das die Entscheidung über die Höhe des Ausgleichsbetrages nachvollziehbar, 
und nicht willkürlich festgelegt sein darf, hat der Landesfachgruppenvorstand eine Herleitung für 
die Höhe des Ausgleichsbetrages erarbeitet. Dieses Ergebnis möchten wir nun mit den 
Verantwortlichen im Städtetag besprechen. Wir würden uns freuen, wenn es möglich ist, sich 
inhaltlich mit dem Städtetag auf eine Empfehlung zu einigen, an der sich die einzelnen 
Kommunen bei der Umsetzung orientieren können. 
Vorgespräche mit Mitgliedern der AGBF und AGHF haben bereits stattgefunden. Der Städtetag 
hat bereits Gesprächsbereitschaft signalisiert. Wir warten derzeit auf einen Gesprächstermin.  

 
VWV Feuerwehrausbildung wird bis Jahresende überarbeitet 

- Gespräch mit Landesbranddirektor Herrn Dr Homrighausen 

 
Da die Verwaltungsvorschrift über die Feuerwehrausbildung in Baden-Württemberg bis zum 
Jahresende überarbeitet wird, sieht die Landesfachgruppe hier die Möglichkeit, bereits öfter 
gestellte Forderungen über die Festschreibung einer Ausbildung für hauptamtliche Mitarbeiter im 
Feuerwehrdienst, die bisher im Zusammenhang mit Änderungen beim Feuerwehrgesetz gestellt 
wurden, einzubringen. 
Die Landesfachgruppe fordert hier einerseits, die „Nachzeichnung“ des Ausbildungssystems der 
feuerwehrtechnischen Beamten für feuerwehrtechnische Beschäftigte, um eine rechtliche 
Grundlage zum Eingruppierungsrecht des TVöD herzustellen. Hierzu muss unter anderem die 
Zulassung zum Lehrgangsangebot des Führungslehrganges 2 neu definiert werden. Eine 
Bestandschutzregelung für hauptamtliche Feuerwehrkräfte bei freiwilligen Feuerwehren, die ihre 
Tätigkeit als Leiter einer Feuerwehr, Wachleiter, Wachabteilungsführer, Gruppenführer schon 
seit Jahren als Tarifbeschäftigte ausüben ist für uns selbstverständlich. Darauf werden wir 
bestehen. Diesem Personenkreis muss der Zugang zum Besuch der nächsten aufbauenden 
Lehrgänge für Hauptamtliche in Form einer Übergangsregelung ebenfalls gewährt werden. 
 
Herr Dr. Homrighausen hat in unserem Gespräch die Notwendigkeit der geforderten Regelungen 
bestätigt und die Einbindung der ver.di Landesfachgruppe Feuerwehr bei der Ausgestaltung der 
Regelungen zugesagt. 
 

http://www.feuerwehr-bawue.de/
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Gewalt gegenüber Feuerwehr Rettungskräften 
- Übernahme von Schmerzensgeldforderungen durch den Dienstherrn 

- Erarbeitung einer Checkliste / Handlungshilfe in Arbeit 

 
Nachdem inzwischen das Strafrecht bei Behinderung von Rettungsarbeiten, sowie bei tätlichen 
Angriffen gegen Hilfskräfte verschärft wurde, fordert die ver.di Landesfachgruppe Feuerwehr 
diese Regelungen um eine weitere Regelung im Landesbereich zu ergänzen: 

- Sollte es nach Übergriffen auf Hilfskräfte zur gerichtlichen bestätigten 
Schmerzensgeldforderungen der betroffenen Einsatzkräfte, so sind diese vom jeweiligen 
Dienstherren gegenüber der betroffenen Einsatzkraft zu übernehmen und im Zuge einer 
Abtretung vom Schädiger einzutreiben. 

Durch eine solche Regelung soll erreicht werden, das die geschädigte Einsatzkraft im 
Nachklang nicht auch noch mit der Uneinbringbarkeit belastet wird. 

 
Mehrere Bundesländer haben diese Regelung in ihr Landesbeamtengesetz aufgenommen. Die 
ver.di Landesfachgruppe hat diese Forderung nun auch über den DGB als Spitzenorganisation 
gegenüber der Landesregierung eingebracht. 

 
Im Rahmen unserer diesjährigen Klausurtagung im Juli werden wir einen Handlungsleitfaden 
erarbeiten und veröffentlichen, in dem wir Hinweise und Tipps zum Verhalten nach tätlichen 
Übergriffen gegen Hilfskräfte im Rahmen von Einsätzen geben werden. 

 
Veranstaltungsplanung 2017 
 
Am 21.11.2017 findet wieder eine feuerwehrpolitische Konferenz in Stuttgart statt – 
Diesmal zum Thema Gesundheit im Feuerwehrdienst. 
Die Ausschreibung zu dieser Veranstaltung erfolgt im September 2017 

- Bitte den Termin schon einmal vormerken -  
 
 
 
 
 
 
 

Mit kollegialen Grüßen 
 

 

Tjark Neinhardt 
Vorsitzender der Fachgruppe Feuerwehr 

Wolfgang Heim  
stellv. Vorsitzende der 
Fachgruppe Feuerwehr  

Thomas Schwarz 

           Fachgruppenleiter 
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Aktuelle Berichterstattung auf unserer Homepage 
Homepage der ver.di Landesfachgruppe Feuerwehr Baden-Württemberg 

Sämtliche Infos zu den von uns bearbeiteten Themen werden aktuell auf unserer Homepage veröffentlicht. - 
Vorbeischauen lohnt sich! 
Ihr findet unsere Homepage über Google – mit den Stichworten: Feuerwehr verdi Bawü 
www.feuerwehr-bawue.verdi.de 
 
oder mobil über den QR – Code :  
 
 
 

 
 

   
 
 
 

 
 


